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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze 

A) Problem 

1. Nach der derzeitigen Rechtslage sind für die Schuldnerberatung 
und deren Finanzierung die kreisfreien Gemeinden und Landkrei-
se im eigenen Wirkungskreis sowie bei Beziehern von Arbeitslo-
sengeld II die Jobcenter zuständig, wobei Träger der Leistungen 
auch insoweit die kreisfreien Gemeinden und Landkreise sind, die 
Sicherstellung der Insolvenzberatung für den Bereich der Ver-
braucherinsolvenz nach §§ 304 ff. Insolvenzordnung ist Aufgabe 
der Länder. 

In der Praxis lässt sich die konkrete Arbeit kaum trennen und liegt 
nicht im Interesse des Schuldners. In den meisten Fällen führt in 
einer Beratungsstelle dasselbe Personal sowohl die Schuldner- 
als auch die Insolvenzberatung durch, die Übergänge in der Arbeit 
sind fließend, nur die Finanzierung erfolgt getrennt. Auch der 
Oberste Rechnungshof hat in seiner Prüfungsmitteilung zur Rech-
nungsprüfung 2013 mitgeteilt, dass es sich bei „der Insolvenzbera-
tung und der in den kommunalen Verantwortungsbereich fallen-
den Schuldnerberatung […] um zusammenhängende, fachlich 
kaum abgrenzbare Aufgabenbereiche“ handle. 

2. Die Insolvenzberatung in Bayern ist bedarfs- und flächendeckend 
auszubauen. In 18 Landkreisen und einer kreisfreien Gemeinde in 
Bayern ist derzeit noch keine Insolvenzberatungsstelle ansässig 
und liegt auch keine Anerkennung im Gebiet dieser Kommunen 
vor. 

 

B) Lösung 

1. Zum 1. Januar 2019 wird die Aufgabe der Insolvenzberatung für 
den Bereich der Verbraucherinsolvenz mit Ausnahme der Aner-
kennung als geeignete Stellen in den übertragenen Wirkungskreis 
der kreisfreien Gemeinden und Landkreise delegiert. 

2. Mit der Delegation wird ein bedarfs- und flächendeckender Aus-
bau der Insolvenzberatung in Bayern sichergestellt. 

 

C) Alternativen 

Keine 
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D) Kosten 

1. Kosten für die Kommunen 

a) Aufgrund fachlicher Prüfungen und Berechnungen sowie Ver-
gleichen mit anderen Ländern sind für eine bedarfsdeckende 
Versorgung für die Insolvenzberatung ein Vollzeitberater auf je 
130.000 Einwohner sowie ein entsprechender Verwaltungs-
kostenanteil erforderlich. Bei 12.843.514 Einwohnern in Bay-
ern (Stand 31.12.2015) sind insgesamt 98,8 Vollzeitstellen 
(Insolvenzberater) notwendig. 

Daraus ergibt sich die folgende Kostenfolgenabschätzung der 
Delegation für den Endausbau: 

98,8 Insolvenzberater   
(Personalvollkosten E 10)  x  78.713 € 7.776.844 Euro 

12 Verwaltungskräfte   
(Personalvollkosten E 6)    x   67.689 € 812.268 Euro 

Insgesamt 8.589.112 Euro 

Dazu kommen die Kosten für die Einführung von verbindlichen 
Qualitätsstandards von 500.000 Euro, so dass sich die Ge-
samtkosten insgesamt auf rund 9,09 Mio. Euro belaufen. 

Durch die Delegation der Aufgaben der Insolvenzberatung in 
den übertragenen Wirkungskreis der kreisfreien Gemeinden 
und Landkreise ergeben sich Synergieeffekte sowohl bei den 
Schuldner- als auch bei den Insolvenzberatungsstellen: Die 
Abgrenzung von Schuldner- und Insolvenzberatung in der täg-
lichen Arbeit entfällt, die Schuldnerberatung kann übergangs-
los in die Insolvenzberatung übergehen, es gibt ein neues ein-
facheres Abrechnungssystem, es gibt nur mehr eine einzige 
Stelle für Schuldner- und Insolvenzberatung zur Antragstel-
lung und Abrechnung. Diese Synergieeffekte werden mit rund 
10 Prozent bewertet, so dass sich ein jährlicher Finanzie-
rungsbedarf von 8,0 Mio. Euro bezogen auf die Personalvoll-
kosten 2017 ergibt. 

Da die Delegation konnexitätsrelevant ist, ist der Finanzie-
rungsbedarf entsprechend den Bestimmungen der „Vereinba-
rung über ein Konsultationsverfahren zwischen Staatsregie-
rung und den kommunalen Spitzenverbänden zur Umsetzung 
des Konnexitätsprinzips“ vom 21. Mai 2004 (GVBl. S. 218) 
anhand der tatsächlichen Entwicklung zu überprüfen und er-
forderlichenfalls fortzuschreiben. 

b) Für die kreisfreien Gemeinden und Landkreise entsteht durch 
die Übertragung der Aufgaben der Insolvenzberatung zwar ein 
Verwaltungsaufwand. Die Kosten für den Verwaltungsaufwand 
werden jedoch aufgewogen durch die mit der Zusammenle-
gung von Schuldner- und Insolvenzberatung sich ergebenden 
Synergieeffekte und sind in den unter 1. und 2. ermittelten 
Kosten für die Sicherstellung der Insolvenzberatung enthalten. 
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2. Kosten für den Staatshaushalt 

Den kreisfreien Gemeinden und Landkreisen entstehen die unter 
„Kosten für die Kommunen“ dargestellten Kosten. Nach Art. 83 
Abs. 3, 6 Bayerische VErfassung hat der Freistaat Bayern die 
Kosten der Insolvenzberatung den Kommunen zu erstatten, da 
hierdurch den kreisfreien Gemeinden und Landkreisen erstmalig 
diese Aufgabe übertragen wird (Konnexitätsprinzip). Gemäß Ziffer 
2.5.1 der zwischen der Bayerischen Staatsregierung und den 
kommunalen Spitzenverbänden abgeschlossenen Konsultations-
vereinbarung besteht der finanzielle Ausgleich in einem Vollkos-
tenersatz der Mehrbelastung, der regelmäßig pauschaliert ge-
währt wird. Über die Veranschlagung der Sachmittel im Staats-
haushalt wird im Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstellungen 
beraten und entschieden. 

Die Delegation führt zunächst nicht zu einer Aufgabenreduzierung 
bei den Regierungen: Zum einen bleiben die Aufgaben im Über-
gang im Wesentlichen gleich (Anerkennung als geeignete Stellen; 
restliche Abwicklung der Förderungen nach der Insolvenzbera-
tungsförderrichtlinie), zum anderen ist aufgrund der Delegation am 
Anfang von einem erhöhten Beratungsbedarf sowie aufgrund der 
angestrebten bedarfsdeckenden Versorgung von einem Anstieg 
der Anerkennungsverfahren auszugehen. Durch die höhere Zahl 
an Insolvenzberatungsstellen dürfte auch der Aufwand im Rah-
men der Aufsicht etwas steigen. In zukünftigen Haushaltsjahren 
soll geprüft werden, inwieweit sich personelle Einsparungen reali-
sieren lassen. 

3. Kosten für Wirtschaft und Bürger 

Für Wirtschaft sowie Bürgerinnen und Bürger ergeben sich aus 
dem vorliegenden Gesetzentwurf keine Kostenfolgen. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Sozialgesetze 

 

§ 1 

Die Art. 112 bis 116 des Gesetzes zur Ausführung 
der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 
(GVBl. S. 942, BayRS 86-7-A), das zuletzt durch § 2 
des Gesetzes 9. Januar 2018 (GVBl. S. 2) geändert 
worden ist, werden durch die folgenden Art. 112 bis 
114 ersetzt: 

„Art. 112 

Geeignete Stellen  
im Verbraucherinsolvenzverfahren 

(1) Geeignet im Sinn von § 305 Abs. 1 Nr. 1 der 
Insolvenzordnung (InsO) sind nur solche Stellen, die 
von der zuständigen Regierung als geeignet aner-
kannt worden sind.  

(2) 
1
Eine Stelle kann als geeignet anerkannt wer-

den, wenn 

1. sie von einer zuverlässigen Person geleitet wird, 
die auch die Zuverlässigkeit der einzelnen Mitar-
beiter gewährleistet, 

2. sie auf Dauer angelegt ist und Schuldnerberatung 
als eine ihrer Schwerpunktaufgaben betreibt, 

3. in ihr mindestens eine Person mit ausreichender, 
regelmäßig mindestens zweijähriger praktischer 
Erfahrung in der Schuldnerberatung tätig ist und 

4. die erforderliche Rechtsberatung sichergestellt ist. 
2
Jede zur Insolvenzberatung eingesetzte Person soll 

1. qualifiziert sein für 

a) den Zugang zum Beruf des Rechtsanwalts 
oder 

b) ein Amt ab der Besoldungsgruppe A 10 in den 
Fachlaufbahnen Verwaltung und Finanzen 
oder Justiz, 

2. ein Studium abgeschlossen haben an 

a) einer Hochschule im Bereich Wirtschaft, Sozi-
alwesen oder Ökotrophologie oder 

b) einer Fachakademie für Wirtschaft oder 

3. eine Ausbildung abgeschlossen haben 

a) an einer Fachschule für Wirtschaft oder 

b) als Bankkaufmann. 
3
Die erforderliche Rechtsberatung nach Satz 1 Nr. 4 

ist sichergestellt, wenn mindestens eine der in der 

Stelle tätigen Personen qualifiziert für den Zugang 
zum Beruf des Rechtsanwalts ist oder wenn eine sol-
che Person der Stelle beratend zur Seite steht. 

(3) Die geeigneten Stellen sind verpflichtet, sich 
an der Überschuldungsstatistik des Bundes nach dem 
Überschuldungsstatistikgesetz zu beteiligen.  

 

Art. 113 

Durchführung der Insolvenzordnung 

(1) 
1
Die kreisfreien Gemeinden und Landkreise 

sind zuständig für die Sicherstellung der Insolvenzbe-
ratung in Bayern und halten hierfür eigene oder beauf-
tragte geeignete Stellen nach Art. 112 vor. 

2
Sie han-

deln dabei im übertragenen Wirkungskreis. 
3
Die Fach-

aufsicht obliegt den Regierungen. 

(2) Aufgabe der Stelle ist die Beratung und Vertre-
tung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, 
insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit 
den Gläubigern auf der Grundlage eines Plans nach 
den Vorschriften über das Verbraucherinsolvenzver-
fahren nach dem Neunten Teil InsO. 

(3) Scheitert eine außergerichtliche Einigung zwi-
schen dem Schuldner und seinen Gläubigern, hat die 
Stelle den Schuldner über die Voraussetzungen des 
Verbraucherinsolvenzverfahrens und des Restschuld-
befreiungsverfahrens zu unterrichten und ihm eine 
Bescheinigung über den erfolglosen Einigungsver-
such auszustellen. 

(4) 
1
Die Stelle unterstützt den Schuldner auf sein 

Verlangen bei der Erstellung der nach § 305 Abs. 1 
InsO vorgeschriebenen Antragsunterlagen. 

2
Sie soll 

den Schuldner im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-
ten bis zur Entscheidung über den Antrag auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens vor dem Insolvenzge-
richt beraten und vertreten. 

(5) Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung 

1. den für die Sicherstellung der Insolvenzberatung 
erforderlichen Personalbedarf und 

2. die einzuhaltenden Qualitätsmaßstäbe, 

festzulegen. 

 

Art. 114 

Anerkennungsverfahren 

(1) 
1
Die Anerkennung ist schriftlich zu beantragen. 

2
Dem Antrag sind Nachweise beizufügen, dass die in 

Art. 112 Abs. 2 genannten Anerkennungsvorausset-
zungen vorliegen. 

3
Hat die Behörde über einen Antrag 
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auf Anerkennung nicht innerhalb einer Frist von drei 
Monaten nach Eingang des Antrags einschließlich der 
vollständigen Unterlagen entschieden, gilt die Aner-
kennung als erteilt. 

4
Das Anerkennungsverfahren 

kann über eine einheitliche Stelle nach den Art. 71a 
bis 71e des Bayerischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes abgewickelt werden. 

(2) 
1
Die Stelle ist verpflichtet, die zuständige Be-

hörde über den Wegfall von Anerkennungsvorausset-
zungen nach Art. 112 Abs. 2 zu unterrichten. 

2
Die Be-

hörde kann verlangen, dass der Nachweis des Fort-
bestehens der Anerkennungsvoraussetzungen geführt 
wird.“ 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

 

 

 

 

Begründung: 

A. Allgemeines 

Der Gesetzentwurf hat das Ziel, Schuldner- und Insol-
venzberatung zusammenzuführen und die Aufgaben 
der Insolvenzordnung – außer der Anerkennung als 
geeignete Stellen – in den übertragenen Wirkungs-
kreis der kreisfreien Gemeinden und Landkreise zu 
delegieren. 

Die Schuldnerberatung ist in § 11 Abs. 5 Sozialge-
setzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe und 
in § 16a Abs. 2 Nr. 2 SGB II – Grundsicherung für 
Arbeitssuchende geregelt. Dabei handelt es sich im 
Wesentlichen um psychosoziale Hilfe. Diese umfasst 
die Beratung und Unterstützung bei der Lösung der 
finanziellen und persönlichen Probleme der Schuldner 
(Bewusstmachung der Ursachen der Verschuldung, 
Aufzeigen von Lösungswegen, Anstöße zur Verhal-
tensänderung, Verhandlungen mit Gläubigern zum 
Zwecke der Umschuldung oder des – teilweisen – 
Schuldenerlasses). Zuständig für die Schuldnerbera-
tung und deren Finanzierung sind die kreisfreien Ge-
meinden und Landkreise im eigenen Wirkungskreis 
sowie bei Beziehern von Arbeitslosengeld II die Job-
center, wobei Träger der Leistungen auch insoweit die 
kreisfreien Gemeinden und Landkreise sind. 

Die (Verbraucher-)Insolvenzberatung ist in den §§ 304 
ff. Insolvenzordnung (InsO) und Art. 112 ff. Gesetz zur 
Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) geregelt. Sie 
umfasst die persönliche Beratung und die eingehende 
Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnis-
se des Schuldners sowie die Durchführung eines au-
ßergerichtlichen Einigungsversuches, mit dem eine 
vorgerichtliche Einigung mit den Gläubigern ange-
strebt wird, und ggf. die Erstellung eines formellen 
Schuldenregulierungsplanes. Voraussetzung für die 

Eröffnung des gerichtlichen Verbraucher-
insolvenzverfahrens ist die Vorlage einer Bescheini-
gung, in der eine geeignete Person (z. B. Rechtsan-
walt oder Steuerberater) oder eine geeignete Stelle (in 
Bayern von der zuständigen Bezirksregierung aner-
kannte Insolvenzberatungsstelle) bestätigt, dass ein 
außergerichtlicher Einigungsversuch durch Ver-
gleichsvertrag mit den Gläubigern erfolglos durchge-
führt worden ist (§ 305 Abs. 1 InsO). Die Sicherstel-
lung der Insolvenzberatung ist Aufgabe der Länder. 
Sie können dazu entweder eigene Beratungsstellen 
schaffen oder Beratungsstellen Dritter fördern. Auch 
nach der Delegation soll die Insolvenzberatung wie 
bisher schon in erster Linie durch wohlfahrtsverband-
liche oder kommunale Stellen und Träger sicherge-
stellt werden. 

Grundlage für den vorliegenden Gesetzentwurf zur 
Delegation sind der Bericht der Staatsregierung an 
den Landtag vom 30. Januar 2015 und die Resolution 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, 
Familie und Integration vom 16. April 2015. 

Der Bericht der Staatsregierung an den Landtag vom 
30. Januar 2015 kommt zu dem Ergebnis, dass eine 
Zusammenführung von Schuldner- und Insolvenzbe-
ratung sinnvoll und rechtlich möglich sei und bei den 
kreisfreien Gemeinden und Landkreisen im übertra-
genen Wirkungskreis angesiedelt werden sollte. Im 
Fall der Übertragung der Aufgaben sind den Kommu-
nen die Aufwendungen hierfür vom Freistaat Bayern 
zu erstatten (Konnexität). 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Fami-
lie und Integration hat am 16. April 2015 folgende 
Resolution gefasst: 

„Der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Fa-
milie und Integration begrüßt die Initiative des Sozial-
ministeriums, Schuldner- und Insolvenzberatung bei 
den Landkreisen und kreisfreien Städten zusammen-
führen zu wollen. 

Der Ausschuss spricht sich ausdrücklich dafür aus, 
die Aufgabe der Insolvenzberatung und deren Förde-
rung im Wege der Delegation auf die Landkreise und 
kreisfreien Städte zu übertragen. Im Zusammenhang 
mit der angestrebten Delegation sollten ein bedarfs- 
und flächendeckender Ausbau der Insolvenzbera-
tungsstellen in Bayern erfolgen sowie verbindliche 
Qualitätsstandards eingeführt werden. 

Für die den Kommunen hierbei entstehenden zusätz-
lichen Aufwendungen ist seitens des Freistaats Bay-
ern eine hinreichende Finanzierung gemäß dem Kon-
nexitätsprinzips sicherzustellen.“ 

Auch der Oberste Rechnungshof hält die Delegation 
der Förderung der Insolvenzberatung auf die kreis-
freien Gemeinden und Landkreise „für sachdienlich 
und erstrebenswert“ (Prüfungsmitteilung zur Rech-
nungsprüfung 2013). 

Mit der Delegation sollen diese fachlichen Einschät-
zungen umgesetzt und in Bayern ein den Erfordernis-



Drucksache 17/21571 Bayerischer Landtag 17. Wahlperiode Seite 7 

sen der Praxis angemessenes und leistungsstarkes 
System der Insolvenzberatung sichergestellt werden. 

Da durch die Delegation den kreisfreien Gemeinden 
und Landkreisen erstmalig diese Aufgabe übertragen 
wird, ist sie konnexitätsrelevant. Eine konnexitätsbe-
dingte wesentliche Mehrbelastung der Kommunen ist 
gemäß der Vereinbarung über ein Konsultationsver-
fahren zwischen der Staatsregierung und den kom-
munalen Spitzenverbänden zur Umsetzung des Kon-
nexitätsprinzips (KonsultVer) auszugleichen. 

Die Anerkennung der Insolvenzberatungsstellen als 
geeignete Stellen im Sinn der Insolvenzordnung soll 
als staatliche Aufgabe beim Freistaat Bayern verblei-
ben, denn es können auch Kommunen als geeignete 
Stellen anerkannt werden. 

 

B. Zwingende Notwendigkeit einer normativen Re-
gelung 

Die Delegation der Aufgaben der Insolvenzberatung 
auf die kreisfreien Gemeinden und Landkreise kann 
nur durch ein Gesetz erfolgen. 

 

C. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 

Zu Art. 112 

a) Abs. 1 definiert die jeweilige Regierung als zu-
ständige Behörde für die Anerkennung als geeig-
nete Stelle. 

b) Der neue Satz 2 war bisher inhaltsgleich in Art. 116 
Abs. 1 geregelt. Wegen des Sachzusammenhangs 
mit Satz 1 wird er in Art. 112 integriert und sprach-
lich angepasst. Mit der Soll-Vorschrift steht den 
Regierungen ein Ermessen zu, auch vergleichba-
re Ausbildungen zuzulassen, wie dies im bisheri-
gen Gesetzestext ebenfalls vorgesehen war. 

c) Der bisherige Satz 2 wird aufgehoben, damit alle 
Insolvenzberatungsstellen eine landesrechtliche 
Anerkennung haben, da die Anerkennungsvoraus-
setzungen in den einzelnen Bundesländern unter-
schiedlich sind. 

d) Abs. 2 war bisher in Art. 114 geregelt. Wegen des 
Sachzusammenhangs wird der Regelungsinhalt in 
Art. 112 integriert. Der flankierende Einsatz von 
Ehrenamtlichen in der Insolvenzberatung ist wei-
terhin möglich. Der bisherige Art. 114 Satz 1 Nr. 5 
wird aufgehoben, da die Anforderungen in die 
neuen Qualitätsmaßstäbe einfließen, die in der 
Ausführungsverordnung geregelt werden. 

e) Um für das Privatinsolvenzverfahren eine aussa-
gekräftige Statistik zu bekommen, werden die an-
erkannten Stellen im neuen Abs. 3 verpflichtet, an 
der Überschuldungsstatistik teilzunehmen. Dies ist 
normativ zu regeln, denn bisher beteiligen sich nur 
sehr wenige Insolvenzberatungsstellen. 

Zu Art. 113 

a) In Abs. 1 wird die Sicherstellung der Insolvenzbe-
ratung durch geeignete Stellen in den übertrage-
nen Wirkungskreis der kreisfreien Gemeinden und 
Landkreise delegiert. Satz 3 regelt die Aufsicht. 

b) Der bisherige Abs. 1 wird Abs. 2. 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. Mit der Insol-
venzrechtsreform zum 1. Juli 2014 haben die ge-
eigneten Stellen die Befugnis erhalten, den 
Schuldner im gesamten Insolvenz- und Rest-
schuldbefreiungsverfahren vor Gericht zu vertre-
ten. Daher ist eine Anpassung notwendig, dass 
diese Vertretung des Schuldners im gerichtlichen 
Verfahren zumindest bis zur Entscheidung über 
den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
vor dem Insolvenzgericht der Regelfall sein soll, 
der auch im Rahmen des Konnexitätsausgleichs 
zu berücksichtigen ist. Sofern der individuelle Be-
darf beim Schuldner besteht und dieser einer ent-
sprechenden Vereinbarung zustimmt, kann im 
Einzelfall eine weitere gerichtliche Vertretung 
durch die Insolvenzberatungsstelle erfolgen. Die 
Kosten für diese gerichtliche Vertretung sind in 
den unter D. „Kosten für die Kommunen“ darge-
stellten Kosten bereits enthalten. 

e) Zur Durchführung dieses Gesetzes sind unterge-
setzliche Rechtsnormen notwendig (Ausführungs-
bestimmungen), zu deren Erlass die Vorschrift die 
Staatsregierung ermächtigt. Die Ausführungsbe-
stimmungen sollen in die Verordnung zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze (AVSG) integriert werden. 
Im Rahmen der Verbandsanhörung sind der Bay-
erische Landkreistag und der Bayerische Städte-
tag zu hören. 

Zu Art. 114 

a) Abs. 1 entspricht inhaltsgleich dem bisherigen 
Art. 116 Abs. 2. Es wird nur klargestellt, dass mit 
dem Begriff „einheitliche Stelle“ die in Art. 71a bis e 
Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz ge-
nannte gemeint ist. 

b) Abs. 2 entspricht inhaltsgleich dem bisherigen 
Art. 116 Abs. 3. 

Zu Art. 115 

Art. 115 wird aufgehoben. 

Zu Art. 116 

Art. 116 wird aufgehoben. 

 

Zu § 2 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten am 1. Januar 2019.  

 


